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Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Grammetal
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Gemeinden Bechstedtstraß, Daasdorf a.B., Hopfgarten, Isseroda, Mönchenholzhausen,

Niederzimmern, Nohra, Ottstedt a.B., Troistedt

Amtlicher Teil

Verwaltungsgemeinschaft Grammetal * Schloßgasse 19 *  99428 Isseroda Tel. 03643/83110 * Fax 03643/831121

Internet: http://www.vg-grammetal.de • E-mail: vg@vg-grammetal.de
(Hinweis: Die genannte E-mail-Adresse dient nur zum Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und Verschlüsselung)
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•	 für	den	amtlichen	und	nichtamtlichen	Teil:	Vorsitzende	der	Verwaltungsgemeinschaft	Grammetal,	Schloßgasse	19,
 99428 Isseroda, Tel. 03643/8311-0 sowie die Bürgermeister für den jeweiligen Gemeindeteil
•	 für	den	Anzeigenteil:	Hahndruck,	Georgstr.7,	99448	Kranichfeld,	Tel.	036450/42315
Für die inhaltliche Richtigkeit von Beiträgen Dritter übernimmt die Redaktion keine Gewähr.
Erscheinungsweise: jeden 2. Samstag im Monat sowie nach Bedarf
Bezugsbedingungen:
Einzelbestellung: 1,00 € zzgl. Porto; Bestellungen sind zu richten an: VG Grammetal, Schloßgasse 19, 99428 Isseroda
Darüber hinaus erfolgt eine kostenlose Verteilung an alle erreichbaren Haushalte im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Gram-
metal. Diese ist freiwillig und kann jederzeit ohne Angaben von Gründen ganz oder teilweise unterbleiben. Auf die kostenlose 
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Sprechzeiten
Zentrale 03643/ 8311-0

Di/Do 09.00-12.00 Uhr
Do 13.00-18.00 Uhr
o. nach Vereinbarung

Hauptamt 03643/ 8311-23
KITA-Verwaltung 03643/ 8311-25
Friedhofsamt 03643/ 8311-41
Kasse 03643/ 8311-19 o.-37
Kämmerei 03643/ 8311-11
Steuern 03643/ 8311-14
Bauamt 03643/ 8311-42 o.-43 o.-44
Ordnungsamt 03643/ 8311-40

Einwohnermeldeamt 03643/ 8311-10

Mo 13.00 - 16.00 Uhr
Di 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Do 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Fr 08.00 - 10.00 Uhr o. nach Vereinbarung

Schiedsstelle Kontakt über: 03643 / 8311-23
Standesamt Berlstedt 036452 / 78517 oder 78527 Mo, Mi geschlossen

Do 09.00 - 12.00 u.  13.00 - 15.00 Uhr
Di 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 Uhr
Fr 07.30 - 10.30 

Wichtige Telefonnummern
Allgemeiner Notruf 112 Wasserversorgung
Polizeiinspektion Weimar 03643/8820 Wasserversorgungszweckverband Weimar

(Hopfgarten, Niederzimmern, Daasdorf a.B., 
Ottstedt a.B., Bechstedtstraß, Isseroda, Nohra, 
Troistedt)
Störungsdienst

03643/7444-0

03643/7444-444

Rettungsleitstelle 03644/50000

KOBB Herr Schönborn
Do 16.00 – 18.00 Uhr o. n. Vereinbarung

03643/772148

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Gebietsjungendpflegerin M. Willeke 036452/76060
Handy 0176/21328924

Stadtwerke Erfurt (Mönchenholzhausen) 0361/564-0

Bevollmächtigter Schornsteinfeger Abwasserentsorgung

BSFM Matthias Ludwig
Mönchenholzhausen, Sohnstedt, Niedertimmern, 
Bechstedtsraß, Issreoda, Nohra 

03643/908670
0160/96848126

Bechstedtstraß, Kläranlage 0170/532815
Abwasserverband Vieselbach
Havariedienst 
(Hopfgarten, Niederzimmern, Nohra/OT 
Utzberg, Mönchenholzhausen)

036203/72533
0800/5888119

BSFM Dieter Ludwig
Obernissa, Hayn, Eichelborn, Hopfgarten 

03643/427445
0151/11103887
Fax: 03643/427446

Abwasserbetrieb Weimar 
Bereitschaftsdienst (Isseroda, Nohra)

03643/7497-0
03643/749744

Energie
BSFM Böhme
Gewerbegebiet UNO, Ulla, Obergrunstedt, Troistedt, 
Daasdorf a.B., Ottstedt a.B., Utzberg

03643/421132
0171/6909390
Fax 03643/403846

Kundenzentrum Blankenhain
für alle Gemeinden der VG

036459/48-0
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Gemeinde Bechstedtstraß
99428 Bechstedtstraß * Im Dorfe 35 * Tel. 03643/825294

Sprechzeiten des Bürgermeisters: nach Vereinbarung

Nichtamtlicher Teil

Nichtamtlicher Teil

Schulanfänger für das Schuljahr 2015/2016

Liebe Eltern, die Einschulung zum Schulbeginn 2015 für die Gemeinden:
Niederzimmern, Ottstedt a. B., Daasdorf a. B., Hopfgarten und Utzberg erfolgt in der Staatlichen Grundschule 
Niederzimmern. Die dazu notwendige  Anmeldung Ihres Kindes		findet	am:

Montag, dem 15. Dezember 2014 von 14:00 bis 17:00 Uhr in der Grundschule Niederzimmern, Auf dem Zieche 5, statt.
Geburtenzeitraum: 02.08.2008 bis 01.08.2009

Die Anmeldung muss durch beide Erziehungsberechtigte erfolgen bzw. ist durch eine Vollmacht des nichtanwesenden Elternteils zu 
dokumentieren. Das Stammbuch oder die Geburtsurkunde sind vorzulegen.

M. Marioneck, Schulleiterin
                                          **************************************

Service vor Ort in der Verw.-Gem. Grammetal
Beratung - Kontenklärung - Rentenanträge
Ihr ehrenamtlicher Versichertenberater Ingo Torborg unterstützt Sie und hilft Ihnen gebührenfrei.
Die	nächste	Sprechstunde	findet	statt	am	Donnerstag,	23.10., 27.11.2014  im Hause der VG in Isseroda in der Zeit von 16:30 bis 18:00 Uhr.
Zusätzliche Sprechstunden in folgenden Nachbarorten: Klettbach, Berlstedt, Bad Berka Um Terminvereinbarung wird dringend gebeten: 
per Telefon: 03644-563660 (mo. - do., 19:30 - 20:15 Uhr) oder per e-Mail:  ingo.torborg@gmx.de 

Bekanntmachung von Beschlüssen der öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats (Gemeinderatssitzung vom 14.08.2014)
Beschl. Nr.: 02/02/14: Genehmigung der Niederschrift vom 12.06.2014       Beschl. Nr.: 03/02/14: Jahresrechnung 2013

Amtlicher Teil

Gemeinde Daasdorf a.B.
99428 Daasdorf a.B. * Am Anger 25 * Tel. 0176/21256666

Sprechzeiten des Bürgermeisters: Do 18.00 - 19.00 Uhr

Halloweenfeuer 
Alle Feierfreudigen sind herzlich zum Halloween- Feuer am Freitag, dem 31.10.14 ab 17.00 Uhr 
an die Freifläche am Sportplatz eingeladen. Das Feuer lodert, für Speisen und Getränke sorgt der 
Dorfklub und „coole“ Kostüme kommen bestimmt auch gut an.

Breitband für Isseroda
In der letzten Septemberwoche habe ich einen Brief an die TELEKOM nach Berlin, als momentan einzigen kabelgebundenen Internetan-
bieter, basierend auf der Auswertung der Interessenbekundung geschrieben. Kurze Zeit darauf erhielt ich einen Anruf/Mail vom Projekt-
leiter „Mehr Breitband für Thüringen“ der TELEKOM mit der Zusicherung bis Mitte November ein Ergebnis der Planung vorzulegen. 

Nichtamtlicher Teil

Gemeinde Isseroda
99428 Isseroda * Schlossgasse 22 * Tel. 03643/831135
Sprechzeiten des Bürgermeisters: Do 16.00 - 18.00 Uhr

Nachruf
Mit großer Trauer erfuhren wir vom Tod unseres Kameraden

Unterbrandmeister Manfred Roland
Über viele Jahre hinweg war er eine feste Größe und kompetenter Ansprechpartner. Seit seinem Eintritt im Jahre 1968 übernahm er stets 
Verantwortung, wurde Gruppenführer und war Ortsbrandmeister unserer Gemeinde. Er feierte zahlreiche Erfolge im Löschangriff als 
Wettkämpfer, aber auch als Mannschaftsleiter. Höhepunkte waren zahlreiche VG-Meisterschaftssiege sowie vier Kreismeisterschaften. 
Manfred Roland erhielt im Jahre 2008 das Goldene Brandschutzehrenzeichen am Bande für 40-jährige treue Dienste in der Feuerwehr.

Wir behalten Ihn als engagiertes und geachtetes Mitglied unserer Wehr in Erinnerung und verneigen uns in Dankbarkeit. 
Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, Ihnen gelten unsere aufrichtige Anteilnahme und unser Mitgefühl.

Freiwillige Feuerwehr Bechstedtstraß
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Nichtamtlicher Teil

Bekanntmachung von Beschlüssen
Gemeinderatssitzung vom 16.09.2014
Beschluss-Nr. 11/3/2014: Die Genehmigung der Niederschrift vom 
17.7.2014 erfolgte einstimmig.
Beschluss-Nr. 12/3/2014: Berufungen in ein Ehrenbeamtenverhält-
nis auf Zeit: Der gewählte Wehrführer der FFW Obernissa und sein 
Stellvertreter wurden berufen.
Beschluss-Nr. 13/3/2014: Die Auftragsvergabe von Baumaßnah-
men in der Kita „Mönchszwerge“ erfolgte einstimmig.
Beschluss-Nr. 14/3/2014: Die überplanmäßige Ausgabe für den 
Kauf eines Grundstücks in Obernissa wurde einstimmig beschlossen.
Beschluss-Nr. 15/3/2014: Der Abschluss eines notariellen Kaufver-
trags zum Kauf eines Grundstücks in Obernissa erfolgte einstimmig.
Beschluss-Nr. 16/3/2014: Der Nachtrag zu „Baumaßnahmen in 
Mönchenholzhausen 2014“ erfolgte einstimmig.
Beschluss-Nr. 17/3/2014: Dem Kaufantrag von Frau Dr. Schlöcker 
für ein Grundstück in Sohnstedt wurde einstimmig zugestimmt.
Beschluss-Nr. 18/3/2014: Der Kaufantrag von Familie Kühnlenz 

Amtlicher Teil

Gemeinde Mönchenholzhausen mit den Ortsteilen Hayn, Eichelborn, Obernissa, Sohnstedt
99198 Mönchenholzhausen * Erfurter Str. 18 * Tel. 036203/713270

Sprechzeiten des Bürgermeisters: Di 16.00 - 17.00 Uhr

für ein Grundstück in Sohnstedt wurde einstimmig beschlossen. 
Beschlüsse des Haupt- und Finanzauschusses: 
Nr. 2/2014: Einstimmige Bestätigung des Nichtbestehens eines Vor-
kaufsrechts in der Gemarkung Obernissa, Flur 2, Flurstück 172 - Be-
teiligte: Frau Bärwolff, Erfurt ./. Herr Müller, Obernissa  Nr. 3/2014: 
Einstimmige Annahme des Nachtragsangebots Fa. Arkus Bau mit 
Kosten von 1.786,51 € für Mehrkosten von Grundstückszufahrten in 
Sohnstedt (Mehrkosten noch im Ansatz für die Maßnahme enthalten)
Nr. 4/2014: Einstimmiger Beschluss für eine überplanmäßige Ausgabe 
von 2.760,21 € für das Buswartehaus in Mönchenholzhausen. Der Betrag 
wird	aus	der	zusätzlich	ausgeschütteten	Investitionspauschale	finanziert.
Nr. 5/2014: Einstimmige Bestätigung des Nichtbestehens eines 
Vorkaufsrechts in der Gemarkung Mönchenholzhausen, Flur 1, 
Flurstücke 161/4, 109/01 und 109/2 – Beteiligte: Herr Wick, 84092 
Bayerbach ./. Frau Rippl, Mönchenholzhausen
Nr. 6/2014: Einstimmige Bestätigung des Nichtbestehens eines Vor-
kaufsrechts in der Gemarkung Mönchenholzhausen, Flur 4, Flurstück 
568/46 – Beteiligte: Ehel. Schnorr; Lehmann-Schnorr/Hoffmann/Lehr

Liebe Mitbürger, nachdem bereits am 3.8. der Ortsteil Hayn vom Hochwasser stark betroffen wurde, wurden am 19.9. insbesondere unsere 
Ortsteile Eichelborn und Hayn wieder aufgesucht. Ich habe mir noch am gleichen Abend vor Ort ein Bild machen können, es war erschütternd. 
Mein Dank gilt neben den Einwohnern (selbstlose Nachbarschaftshilfe, Aufräumarbeiten bereits am Samstag) insbesondere den Kameraden/
Innen der Freiwilligen Feuerwehren, die wieder einmal uneigennützig vor Ort stundenlang Hilfe leisteten. Die Straßenschäden wurden um-
gehend den zuständigen Ämtern gemeldet. Die Schädigungen, die die Gemeinde betreffen, wurden von einem Ing.-Büro aufgenommen und 
sollen anschließend abgearbeitet werden. Es ist darüber hinaus beabsichtigt, da auch bereits im letzten Jahr große Schäden durch Starkregen 
angerichtet wurden, ein Planungsbüro zu beauftragen, ein Hochwasserschutzkonzept zu erarbeiten. Abschließend bitte ich, die Aushänge in 
den „Verkündungstafeln“ (u. a. Termine der Gemeinderatssitzungen, Ortsteilratssitzungen sowie Hinweise auf Veranstaltungen) zu beachten.
Mit freundlichen Grüßen Ihr Bürgermeister Werner Nolte

Ausschreibung

Die Gaststätte „Mönchskrug“ in Mönchenholzhausen soll ab 1.1.2015 neu verpachtet werden. 
Das Objekt umfasst einen Gastraum mit ca. 50 Sitzplätzen, einen Raucherraum, eine Küche sowie Lager- und Nebenräume.
Interessenten wenden sich bitte bis zum 30.11.2014 an die Gemeinde Mönchenholzhausen, Ortsteilbürgermeister, Herrn Kaiser

Tel: 036203 50804 oder 01737617771

Herbst
Es wird Herbst in Thüringen und somit auch die Zeit mit klimatischen Veränderungen. Das Laub fällt von den Bäumen. Anwohner mit viel 
Laub vor ihrer Tür von öffentlichen Plätzen und Straßen werden gebeten dieses zu entfernen und können es im bereitgestellten Container am 
Friedhof entsorgen. Privater Baumverschnitt gehört nicht dorthin. Erneut erinnere ich alle Einwohner nochmal an ihre Straßenreinigungs-
pflicht.	Jeder	soll	doch	bestrebt	sein,	Sauberkeit	und	Ordnung	vor	seinem	Haus	zu	gewährleisten.	Auch	die	Straßeneinläufe	sollten	von	den	
Anliegern	im	eigenen	Interesse	jetzt	öfters	kontrolliert	werden,	damit	sie	gegebenenfalls	das	Oberflächenwasser	ordentlich	ableiten	können.
Lober, Bürgermeister

Gemeinde Niederzimmern
99428 Niederzimmern *Angergasse 6 * Tel. 036203/90247* www.niederzimmern.de

Sprechzeiten des Bürgermeisters: dienstags 17.00 - 19.00 Uhr

Amtlicher Teil

Beschlüsse der GR-Sitzung vom 09.09.2014
Beschl.Nr.: 01-03/14:
Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 15.07.2014
Beschl.Nr.: 02-03/14: 
Der GR nimmt das Ergebnis zur Jahresrechnung 2013 nach § 80 Abs. 
2 ThürKO zustimmend zur Kenntnis. Soweit noch keine Einzelgeneh-
migung vorliegt, werden die außer- bzw. überplanmäßigen Ausgaben 

genehmigt. Mit der seitherigen Abdeckung der Mehrausgaben durch 
Mehreinnahmen bzw. durch Einsparungen besteht Einverständnis. Gleich-
zeitig wird die Bildung der Haushaltseinnahmereste und Haushaltsausga-
bereste in dem in der Jahresrechnung enthaltenen Umfang beschlossen.
Der Bürgermeister wird beauftragt, entsprechend § 82 Abs. 1 und 2 
dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Weimarer Land den 
Jahresabschluss 2013 zur örtlichen Prüfung vorzulegen.



Grammetalbote 4 20. Jahrgang*10. Ausgabe*11.10.2014

Nichtamtlicher Teil

Neues Spielgerät auf dem Spielplatz
Bedanken möchte ich mich beim Förderverein des Kindergartens für Ihr Engagement für das neue Spielzeug. Dank zahlreicher Klicks 
auf	Facebook	beim	Fantacub	war	Niederzimmern	bei	den	Siegern.	Ich	sehe	dieses	auch	als	Verpflichtung	der	Gemeinde	den	Spielplatz	
in Ordnung zu halten. Danke nochmal an alle die mitgemacht haben. 

Parkplätze bei den Garagen unterhalb des Spielplatzes
Gerade unter dem Holzweg und am Wartenbergweg sind Parkplätze knapp. Die Flächen bei den Garagen gehören der Gemeinde und 
würden	sich	als	Parkflächen	eignen.	Da	es	jedoch	einerseits	nicht	sinnvoll	ist,	die	Flächen	herzurichten	ohne	dass	sie	hinterher	genutzt	
werden und andererseits die Gemeinde auch auf Einnahmen angewiesen ist, bitte ich Anwohner die Interesse hätten, einen Parkplatz fest 
zu mieten, mir dieses mitzuteilen.  Eine E-Mail an ulrich@vg-grammetal.de genügt
Ihr Bürgermeister
Christoph Schmidt-Rose

Kommunalwahl (Bürgermeisterwahl) in der Gemeinde Troistedt am 26.10.2014

A Bekanntmachung über zugelassene Wahlvorschläge zur Wahl des Bürgermeisters in der Gemeinde Troistedt
1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Troistedt hat in seiner Sitzung am 23.09.2014 folgenden Wahlvorschlag für die Wahl des Bürger-
meister in der Gemeinde Troistedt als gültig zugelassen, der hiermit bekannt gegeben wird:

Listen- 
Nr.

Kennwort der Partei, Wähler-
gruppe oder des Einzelbewerbers

Name, Vorname
 

Geb.-
jahr

Beruf Anschrift Erklärung

ja            nein

1 2 3 4 5 6 7
1 Nickel Andreas 1960 Lackierermeister 99438 Troistedt, Im Dorfe 47a  x

2. Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen Bewerber durchgeführt. Der Wähler hat eine Stimme. 
Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wähler kann seine 
Stimme vergeben, indem er den Bewerber des aufgedruckten zugelassenen Wahlvorschlags kennzeichnet oder eine wählbare Person mit 
Nachnamen, Vornamen und Beruf einträgt.
3.	Die	in	Spalte	7	angegebene	Erklärung	des	Bewerbers	bezieht	sich	auf	die	Frage,	ob	er	wissentlich	als	hauptamtlicher	oder	inoffizieller	Mitar-
beiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat.

B Bekanntmachung der Termine der Sitzungen des Wahlausschusses

Ort Gemeindeamt, Versammlungsraum Im Dorfe 9 a, 99438 Troistedt
Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des Wahlergebnisses Dienstag, d. 28.10.2014 19.30 Uhr

Troistedt, d. 23.09.2014

gez. Heinemann, Wahlleiter

Wahlbekanntmachung - Kommunalwahl (Bürgermeisterwahl)  am 26.10.2014 in der Gemeinde Troistedt
1.	Am	26.	Oktober	2014	findet	die	Kommunalwahl	(Bürgermeisterwahl)	von	8.00	Uhr	bis	18.00	Uhr	statt.	Anschließend	wird	das	Wahl-
ergebnis ermittelt. 
2. Die Gemeinde bildet einen Stimmbezirk.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten übermittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, 
in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat:

Wahlbezirk Wahllokal

1 Troistedt Schulungsraum der Feuerwehr, Im Dorfe 9 a, 99438 Troistedt

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis – Unionsbürger anderer Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Union einen gültigen Identitätsausweis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. Gewählt wird mit einem amtlichen Stimmzettel.
Jeder Wähler erhält nach Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 
Die Stimmabgabe erfolgt auf folgende Weise:
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie entweder den auf dem amtlichen 
Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag kennzeichnen oder eine wählbare Person mit Nachnamen, Vornamen und Beruf auf dem 
Stimmzettel eintragen.

Amtlicher Teil

Gemeinde Troistedt
99438 Troistedt * Im Dorfe 9a * Tel. 03643/849150

Sprechzeiten des Bürgermeisters: Mo 16.00 - 18.00 Uhr

Termine:
Die	nächste	Gemeinderatssitzung	findet	am	Dienstag,	dem	21.10.2014,	20.00	Uhr	im	Versammlungsraum	der	Gemeindeverwaltung	statt.	
Die Tagesordnung wird im Schaukasten veröffentlicht.
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4. Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, kennzeichnet dort seinen Stimmzettel und faltet ihn so zusammen, dass 
andere Personen die Kennzeichnung nicht erkennen können. Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlgeheimnis gewahrt 
bleibt. Er achtet darauf, dass sich immer nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält. 
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten 
oder selbst in die Wahlurne zu legen, kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe er sich bei der Stimmabgabe bedienen will und gibt dies dem 
Wahlvorstand bekannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mitglied des Wahlvorstands sein. Die Hilfeleistung hat sich auf die 
Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschränken. Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahlzelle aufsuchen, wenn dies zur 
Hilfeleistung	erforderlich	ist.	Die	Hilfsperson	ist	zur	Geheimhaltung	der	Kenntnisse	verpflichtet,	die	sie	bei	der	Hilfeleistung	von	der	Wahl	erlangt	hat.
5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum o.g. Wahlraum, soweit dies 
ohne Störungen des Wahlgeschäfts möglich ist. 

6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl an der Wahl teilnehmen. Sie müssen 
ihren Wahlbrief an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so rechtzeitig übersenden, 
dass der Wahlbrief spätestens am 26. Oktober 2014 bis 18.00 Uhr dort eingeht. Wahlbriefe können 
bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle auch abgegeben werden. 

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; 
der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

8. Hinweis:
Sofern kein Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält, findet am 

09.11.2014 zwischen den Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen  eine Stichwahl statt.

Isseroda, d. 02.10.2014

Verwaltungsgemeinschaft Grammetal als Behörde der Gemeinde Troistedt

i.A. Buss
Hauptamtsleiter


